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RS OGH 1983/4/27 3Ob561/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1983

Norm

ABGB §92 Abs2 D

EO §382 Z8 litb IVC

Rechtssatz

Gelegentliche Entgleisungen oder Kurzschlußhandlungen nicht besonders schwerer Art, die menschlich verständliche

Reaktionen auf das Verhalten des anderen Ehegatten darstellen, oder die allgemein gespannte und als quälend

empfundene Atmosphäre kurz vor oder während eines Scheidungsverfahrens machen für sich allein das weitere

Zusammenleben möglicherweise unzumutbar (und berechtigen daher gemäß § 92 Abs 2 ABGB, gesondert Wohnung

zu nehmen), aber nicht unerträglich.
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